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Einleitung durch die Civil Society Contact Group

2004 ist ein wahrhaft europäisches Jahr: der Beitritt von 10 neuen Mitgliedsstaaten, Verhandlungen zur Verabschiedung einer Europäischen Verfassung, die Wahlen zum Europäischen Parlament und eine neu einzusetzende Komission. In Brüssel und durch ganz Europa wird ein neuer Wind wehen und der Beitrag der neuen Mitgliedsstaaten wird in diesem Zusammenhang entscheidend sein.

Das Europaparlement ist die einzig Institution der EU, die direkt gewählt wird und somit die 470 Millionen Bürgerinnen und Bürger Europas vertritt. Eine geringe Wahlbeteiligung würde ein schwaches Parlament ohne breite Legitimation durch die Wähler herbeiführen – in der derzeitigen Umbruchsphase der europäischen Integration ein schlechtes Omen. Die organisierte Ziviligesellschaft hat daher ein Interesse und eine Verantwortung, sich in den Wahlkampf in einer Form einzubringen, die die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an den Wahlen fördert.

Für die Zivilgesellschaft ist das Europaparlement (EP) in besonderem Maße wichtig: Der Erfolg unserer Arbeit hängt wesentlich von einer guten Netzwerkarbeit innerhalb der verschiedenen NGO Sektoren und von vertauensvollen Beziehungen zu den europäischen Institutionen ab. Das EP hat sich ein ums andere Mal als Verbündeter erwiesen, wenn es um Zivilen Dialog geht. Die Parlamnetarier wissen mehr und mehr die Expertise von NGOs zu schätzen, die ihre politische Arbeit bereichert und die immer mehr in die Gestaltung europäischer Politik einfließt. Die Abgeordneten waren darüber hinaus ansprechbar für NGOs aus den Mitgliedsstaaten. Nun kehrt aber nur ca. ein Drittel der derzeitigen Abgeordneten in das Parlament zurück. Gleichzeitig wird es 162 neue Parlamentarier aus den Beitrittsländern geben, so dass das Parlament in seiner Zusammensetzung fast komplett ausgewechselt wird.

Für NGO Netzwerke bedeutet dies, dass viele der vertrauensvollen Arbeits-beziehungen zu ParlamentarierInnen neu aufgebaut werden müssen. Wir werden die Rolle des Zivilen Dialoges zwischen der EU und der Zivilgesellschaft erneut zu erstreiten haben und müssen gleichzeitig daraufhin arbeiten, dass seine Bedeutung im Vergleich zum derzeitigen Stand weiter entwickelt wird. Dies wird nur in enger Zusammenarbeit mit den NGOs auf nationaler Ebene und ihren Kontakten mit den neuen Parlamentariern möglich sein, die im Lauf der nächsten Wochen der Wahlkapampagne aufgeabaut werden. Dieses Handbuch zielt darauf ab, NGOs auf nationaler und europäischer Ebene bei der Planung und Durchführung ihrer Aktivitäten um die Parlamentswahlen herum zu unterstützen. Es soll eine Ergänzung zu den spezifischeren Kapagnen sein, die NGOs im sozialen, Menschenrechts-, Umwelt oder Entwicklungshilfebereich planen, indem es eine „cross sectoral“ Perspektive bietet. 

Wir hoffen, dass die folgenden Informationen für alle die nützlich sein werden, die bereits in den letzten Monaten im Rahmen der Kampagne act4europe aktiv waren bzw. für diejenigen, die sich nun in der einen oder anderen Form für die Europäische Integration einbringen wollen. Wir stehen für alle weiter gehenden Fragen zum Inhalt des Handbuches sowie zur Planung von Kampagnen und Aktionen gerne zur Verfügung. 

Giampiero Alhadeff

Vorsitzender

Nicolas J. Beger

Koordinator

Markus Held

Assistent 

Civil Society Contact Group / Kampagne act4europe
I. Überblick über das Europäische Parlament 

Einleitung

Das Europäische Parlament "besteht aus Vertretern der Völker der in der Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten", wie es im Vertrag von Rom aus dem Jahre 1957 heißt. Bis 1979 war das “Parlament” eine von den Regierunsgchefs berufene Versammlung von Delegierten, seither wird es alle 5 Jahre in allgemeinen und direkten Wahlen vom Volk bestimmt – und ist somit die einzige direkt gewählte Institution der Europäischen Union. 

Legitimiert durch die allgemeinen und direkten Wahlen hat das Europäische Parlament in der Folgezeit durch eine ganze Reihe von Verträgen zunehmende Befugnisse und wachsenden Einfluss auf die europäische Politik erhalten und hat sich von einer beratenden Versammlung in ein Parlament mit Gesetzgebungs- und Kontrollbefugnis gewandelt. Es nimmt auf europäischer Ebene Aufgaben wahr, die denen der nationalen Parlamente der Mitgliedsländer vergleichbar sind.

Die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MdEP) werden gemäß dem Grundsatz der proportionellen Repräsentation gewählt Da es an einem einheitlichen europäischen Wahlrecht mangelt, geschieht dies nach den jeweiligen nationalen Wahlordnungen, mit regionalen Listen wie beispielsweise in Großbritannien, Italien und Belgien, auf mit nationalen Listen wie in Spanien oder Dänemark oder in Form einer Mischung der beiden Systeme wie in Deutschland. Seit dem Maastrichter Vertrag, der 1993 in Kraft getreten ist, können alle Bürgerinnen und Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union im Wohnsitzland wählen und gewählt werden, auch wenn dies nicht gleichzeitig das Heimatland ist.

Die 732 Abgeordneten der sechsten Legislaturperiode des Europäischen Parlamentes werdem (mit unterschiedlichen Terminen je nach Mitgliedsstaat) vom 10. bis zum 13. Juni 2004 gewählt. 

Zusammensetzung des Parlamentes
	Mitgliedstaat
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	1999
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	2004
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	Deutschland
	
	99
	
	99
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	Frankreich
	
	87
	
	78
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	Italien
	
	87
	
	78
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	Großbritannien
	
	87
	
	78
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	Polen
	
	
	
	54
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	Spanien
	
	64
	
	54
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	Niederlande 
	
	31
	
	27
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	Belgien
	
	25
	
	24

	[image: image11.png]



	Tscheschische Republik 
	
	
	
	24
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	Griechenland
	
	25
	
	24
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	Ungarn
	
	
	
	24
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	Portugal
	
	25
	
	24
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	Schweden
	
	22
	
	19
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	Österreich
	
	21
	
	18
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	Dänemark
	
	16
	
	14
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	Finnland
	
	16
	
	14
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	Slowakei
	
	
	
	14
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	Irland
	
	15
	
	13
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	Litauen
	
	
	
	13

	[image: image22.png]



	Lettland
	
	
	
	9
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	Slovenien
	
	
	
	7
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	Zypern
	
	
	
	6
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	Estland
	
	
	
	6

	[image: image26.png]



	Luxemburg
	
	6
	
	6
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	Malta
	
	
	
	5

	

	
	Gesamt
	
	626   
	
	732


Abgeordnete pro Mitgliedstaat:

Anteil an weiblichen Abeordneten nach Mitgliedstaaten (Februar 2004)


	
	Mitgliedstaat
	Sitze
	Frauen
	% Frauen

	1
	Frabkreich
	87
	39
	44,8

	2
	Finnland
	16
	7
	43,8

	3
	Schweden
	22
	9
	40,9

	4
	Belgien
	25
	10
	40

	5
	Österreich
	21
	8
	38,1

	6
	Dänemark
	16
	6
	37,5

	7
	Deutschland
	99
	37
	37,4

	8
	Irland
	15
	5
	33,3

	9
	Luxemburg
	6
	2
	33,3

	10
	Spanien
	63
	21
	33,3

	11
	Niederlande
	31
	9
	29

	12
	Großbritannien
	87
	21
	24,1

	13
	Portugal
	25
	7
	28

	14
	Griechenland
	25
	4
	16,0

	15
	Italien
	87
	10
	11,5

	 
Gesamt
	
625
	
195
	
31,2


Anteil der Frauen bei den BeobachterInnen aus den Beitrittstaaten (Mai 2003)
: 


	
	Beitrittstaat
	Anzahl
	Frauen
	% Frauen

	1
	Slowakei
	14
	5
	35.7

	2
	Zypern
	6
	1
	16.6

	3
	Polen
	54
	9
	16.6

	4
	Tschechische 
Republik
	24
	3
	12.5

	5
	Ungarn
	24
	3
	12.5

	6
	Lettland
	9
	1
	11.1

	7
	Litauen
	13
	1
	7.7

	8
	Estland
	6
	0
	0

	9
	Malta
	5
	0
	0

	10
	Slovenien
	7
	0
	0

	     
          Total
	
162
	
23
	
14,2


Fraktionen im Parlament

Die Sitzordnung im Plenarsaal richtet sich nicht nach den nationalen Delegationen, sondern nach der Fraktionszugehörigkeit. Derzeit gibt es sieben Fraktionen sowie einige fraktionslose Mitglieder. In den Fraktionen sind mehr als 100 nationale Parteien vertreten. Jede dieser Fraktionen wählt einen Vorsitzenden und verfügt über ein Sekretariat. 

	


	PPE-DE 

Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten


	Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

TeL: +32-2 2846242
Fax: +32-2 231 10 11

epp-ed@europarl.eu.int
http://www.epp-ed.org/

	Klaus Welle, 
Generalsekretär

Programm für die 

Europawahl (Englisch)



	


	PSE

Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas

	Rue Wiertz

B-1047 Brussels

Tel: +32 2 284 46 61

Fax: +32 2 230 01 41

webmaster@socialistgroup.org
http://www.socialistgroup.org/

	
Christine Verger, 

Generalsekretärin

Programm für die 

Europawahl (Englisch)



	


	
ELDR

Fraktion der Liberalen und Demokratischen Partei Europas


	Rue Wiertz 

B-1047 Brussels

Tel: +32 2 284 25 61
Fax: +32 2 230 95 34
abeels@europarl.eu.int
http://www.eldr.org/

	Alexander Beels, 
Generalsekretär

Suchmaschine für 
Kandidaten


	


	
GUE/NGL

Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken / Nordische Grüne Linke

	Rue Wiertz

B-1047 Bruxelles

Tel: +32 2 284 2683 / 2686

Fax: +32 2 28 417 80

http://www2.europarl.eu.int/gue/

	

	

 
	Grüne/ 

EFA

Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz


	Tel : +32-2-2843044
Fax : +32-2-2307837

jbehrend@europarl.eu.int
Tel : +32-2-2842117
Fax : +32-2-2307837

vtsetsi@europarl.eu.int


http://www.europeangreens.org 
(Europäische Grüne Partei)
http://www.greens-efa.org/ (Fraktion im EP)


	Juan Behrend,
Vula Tsetsi
Generalsekretäre

Programm der Grünen für die Europawahl 


Grüne Kandidaten in Europa


	


	
UEN

Fraktion “Union für das Europa der Nationen”


	Tel: +32-2 284 29 71

Fax: +32-2 284 49 87
Fbarrett@europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/uen/

	Frank Barrett, 

Generalsekretär

	


	
EDD

Fraktion für das Europa der Demokratien und der Unterschiede


	Rue Wiertz, 2H 361
B - 1047 Brussels
Tel 00 32 2 284 3043
Fax 0032 2 284 9144
E-mail: cvangrunderbeeck@europarl.eu.int
http://www.eddgroup.com/

	Claudine 
Vangrunderbeeck
Generalsekretärin


Diese Fraktionen sind ihrerseits nicht unbedingt an europäische Parteien gebunden, entsprechen nicht immer den Traditionen der nationalen Parteienlandschaft und können sich in ihrer Zusammensetzung nach den Wahlen ändern. Die Fraktion der Grünen / EFA beispielsweise ist ein Zusammenschluss von verschiedensten Parteien in ganz Europa und besteht keineswegs nur aus nationalen Grünen Parteien. Allerdings werden auf europäischer Ebene gerade die Statuten für europäische Parteien erarbeitet, was erst vor kurzem zur Gründung einer Europäischen Grünen Partei und der Partei der Europäischen Linken geführt hat.

Das Europäische Parlament ist die einzige Institution der Europäischen Union, die öffentlich tagt und berät. Die Entschließungen, Stellungnahmen und Debatten des Parlaments werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht.

Die europäischen Abgeordneten tagen eine Woche pro Monat in Straßburg (Plenartagung), dem offiziellen Sitz des Parlamentes. Zwei Wochen pro Monat tagen die parlamentarischen Ausschüsse in Brüssel. Die verbleibende weitere Woche ist den Fraktionssitzungen vorbehalten. Das Generalsekretariat des Parlaments hat seinen Sitz in Luxemburg. Aus praktischen Gründen arbeiten viele Beamte des Parlaments und das Personal der Fraktionen in Brüssel.

Das Parlament kann unter folgenden Adressen erreicht werden:
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Brüssel

Rue de Wiertz / Wiertzstraat
B-1047 Bruxelles / Brussels

Tel:
+32 2 284 2111
+32 2 28 + ext.

Fax:
+32 2 284 6974

+32 2 230 6933

Telex: 
26999
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Strasbourg

Allée du Printemps
B.P. 1024/F
F-67070 Strasbourg CEDEX

Tel:
+33 388174001
             +33 3881 +ext

Fax:
+33 388256501


Telex: 
890129 
or 
890139
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Luxembourg

Place du Kirchberg
B.P. 1601
L-2929 Luxembourg

Tel:
+352 43 001
+352 43 00+ext

Fax: 
+352 43 00 294 94
+352 43 00 293 93
+352 43 00 292 92

Telex:
2894

Die parlamentarischen Ausschüsse
17 Ausschüsse (in der nächsten Legislaturperiode 20) bereiten die Arbeiten des Plenums des Europäischen Parlaments vor und sind somit im Zentrum der politischen Arbeit des Parlamentes. Jeder Ausschuss ernennt einen Vorsitzenden und mehrere stellvertretende Vorsitzende und wird von einem Sekretariat unterstützt. Diese Ausschüsse sind mit der Anfertigung von Berichten zu Gesetzgebungsvorschlägen der Kommission befasst und können auch aus aus eigener Initiative zu bestimmten politischen Themen Stellung nehmen. Hierfür wird ein(e) BerichterstatterIn ernannt. Ihr/sein Berichtsentwurf wird im Ausschuss debattiert und abgestimmt, sodann von den Fraktionen beraten (die oft Änderungsvorschläge machen) und schließlich dem Plenum vorgelegt. Die Hauptarbeit findet jedoch im Ausschuss statt, im Plenum werden Berichte der Ausschüsse selten substantiell verändert. Derzeit gibt es die folgenden städigen Ausschüsse:

	•
	AFET
	-
	Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik

	•
	BUDG
	-
	Haushaltsausschuss

	•
	CONT
	-
	Ausschuss für Haushaltskontrolle

	•
	LIBE
	-
	Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten

	•
	ECON
	-
	Ausschuss für Wirtschaft und Währung

	•
	JURI
	-
	Ausschuss für Recht und Binnenmarkt

	•
	ITRE
	-
	Ausschuss für Industrie, Außenhandel, Forschung und Energie

	•
	EMPL
	-
	Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

	•
	ENVI
	-
	Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik

	•
	AGRI
	-
	Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

	•
	PECH
	-
	Ausschuss für Fischerei

	•
	RETT
	-
	Ausschuss für Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr

	•
	CULT
	-
	Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport

	•
	DEVE
	-
	Ausschuss für Entwicklung und Zusammenarbeit

	•
	AFCO
	-
	Ausschuss für konstitutionelle Fragen

	•
	FEMM
	-
	Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit

	•
	PETI
	-
	Petitionsausschuss


In der nächsten Legislaturperiode wird die thematische Zusammensetzung der Auschüsse leicht verändert. Einige werden geteilt, andere neu hinzugefügt. Es wird daher folgende neue Ausschüsse geben:

· Rechtsfragen (rechtliche Grundlagen, international Recht, Handelsrecht, Immunität, Europäischer Gerichtshof etc.), 

· Binnenmarkt und Verbraucherschutz
· Regionalentwicklung
· Freizügigkeit, Justiz und Inneres
· Internationaler Handel
· Umwelt, Gesundheitswesen und Nahrungsmittelsicherheit
Befugnisse des Europäischen Parlaments 

Das Europäische Parlament besitzt - so wie jedes nationale Parlament - drei zentrale Befugnisse: Gesetzgebungs-, Haushalts- und Kontrollbefugnisse.

Gesetzgebungsbefugnisse 

Das „normale“ Gesetzgebungsverfahren ist das der Mitentscheidung: Als gleichberechtigte Partner erlassen Rat und Parlament gemeinsam die von der Kommission vorgeschlagenen Gesetze. Ohne die Zustimmung des Parlament können solche Gestze nicht verabschiedet werden. Durch die Mitentscheidung erhält das Parlament eine entscheidende politische Rolle und konnte innerhalb der EU schon mehrere wesentliche Entscheidungungen durchsetzen, wie beispielsweise strengere Umweltschutzauflagen für Kraftstoffe und Motoröle, strengere und deutlichere Warnhinweise zur Schädlichkeit von Tabakkonsum oder die gesetzliche Verankerung einer umweltverträgliche Entsorgung von Altautos ab 2003. 


Die Mitentscheidung 

Das Verfahren der Mitentscheidung von Parlament und Rat umfasst eine, zwei oder drei Lesungen.

· Die Kommission schlägt einen Gesetzestext vor. 

· Auf der Grundlage eines Berichts seines zuständigen Ausschusses legt das Europäische Parlament seine Position fest: Häufig modifiziert es den Vorschlag der Kommission mittels Änderungen am Textentwurf. Das ist die erste Lesung. 

· Falls der Ministerrat die Änderungen des Parlaments billigt, gilt der Gesetzesvorschlag als angenommen. Lehnt er sie ab, beschließt der Ministerrat einen "gemeinsamen Standpunkt", den er dem Parlament übermittelt. 

· Das Europäische Parlament, das sich auf eine Empfehlung des zuständigen Ausschusses stützt, äußert sich in zweiter Lesung: Mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder, nimmt es den gemeinsamen Standpunkt des Rates an, lehnt ihn ab oder ändert ihn. 

· In vielen Fällen berücksichtigt die Kommission die Änderungswünsche des Parlaments und übermittelt dem Ministerrat einen geänderten Vorschlag. Der Rat kann ihn in diesem Falle mit qualifizierter Mehrheit annehmen. Ändern kann er ihn nur einstimmig. 

· Kommt zwischen Parlament und Rat keine Einigung zustande, tritt ein Vermittlungsausschuss zusammen, dem Mitglieder des Rates und eine Delegation des Europäischen Parlaments angehören. Dieser 15-köpfigen Delegation gehört immer die BerichterstatterInnen an. 

· In den allermeisten Fällen gelangen die beiden Parteien zu einer Einigung in Form eines gemeinsamen Entwurfs. 

· In dritter Lesung ist das Parlament aufgerufen, diese Einigung zu bestätigen. (Andernfalls gilt der Vorschlag für ein Gemeinschaftsgesetz als nicht angenommen) 

Das Verfahren der Mitentscheidung findet in folgenden Bereichen Anwendung :

· Die Freizügigkeit der ArbeitnehmerInnen und das Recht auf Niederlassung 

· Antidiskriminierung aufgrund der Staastsangehörigkeit

· Soziale Sicherheit für WanderarbeitnehmerInnen

· Transport

· Harmonisierung des Binnenmarktes

· Anreizmaßnahmen für Beschäftigung 

· Zollunion 

· Kooperation in der Entwicklungshilfe

· Bildung (Anreizmaßnahmen) und Ausbildung

· Gegenseitige Anerkennung von Abschlüssen 

· Gesundheit (Anreizmaßnahmen)

· Verbraucherschutz 

· Transeuropäische Netze (Aufbau und Finanzierung)

· Umwelt (allgemeine Aktionsprogramme)

· Kultur (Anreizmaßnahmen)  

· Forschung

· Soziale Ausgrenzung und “public health” 

· Gleichstellung zwischen Mann und Frau

· Entscheidungen zur Durchführung von Maßhmen im Rahmen des Europäischen Sozialfonds und des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung 

· Justizielle Kooperation im Zivilrecht 

· Maßnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Kohärenz (außerhalb der Strukturfonds)

· Transparenz

· Statistiken und Datenschutz

· Prävention und Bekämpfung von Korruption

Anhörungsverfahren 

Es gibt weiterhin Politikbereiche, in den das Parlament lediglich angehört wird. Die Kommission leitet ihren Gesetzgebungsvorschlag an den Rat und das Parlament weiter und das EP kann ihn annehmen, ablehnen oder Änderungsvorschläge machen. Die Kommission ihrerseits kann diese in einem geänderten Vorschlag berücksichtigen, ist dazu aber nicht gezwungen. Der Rat schließlich kann den endgültigen Vorschlag annehmen oder einstimmig abändern. Diese Verfahren findet in folgenden Bereiche Anwendung 

· Polizei und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

· Änderungen der europäischen Verträge

· Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse oder ethnischer Herkunft, Religionszugehörigkeit, politischer Überzeugung, Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung

· EU Bürgerschaft

· Landwirtschaft

· Visum, Asyl, Immigration und alle Bereiche, die die Freizügigkeit von Personen allgemein betreffen

· Transport mit erheblichen Auswirkungen für bestimmte Regionen

· Wettbewerbsregeln

· Steuern

· Wirtschaftspolitik

· Verstärkte Zusammenarbeit

Zustimmungsverfahren

Im Rahmen dieses Entscheidungsverfahrens muss der Rat die Zustimmung der Parlaments erhalten, bevor er eine Entscheidung fallen kann. Es ist dem Verfahren der Anörung ähnlich, jedoch mit dem Unterschied dass das Parlament keine Änderungsvorschläge machen kann: Es nimmt mit absoluter Mehrheit an oder lehnt ab. Das Zustimmungsverfahren findet in folgenden Bereiche Anwendung:

· Aufgaben und Statut der Europäischen Zentralbank

· Strukturfonds und Kohäsionsfonds

· Allgemeines Regeln für die Wahlen zum Europäischen Parlament

· Einige Internationale Abkommen

· Beitritt neuer Mitgliedstaaten

In jedem Fall hat das Parlament nicht die Befugnis der Gesetzesinitiative, das der Kommission vorbehalten bleibt. Jedoch verabschiedet das EP auf Anregung einer seiner Ausschüsse regelmäßig Berichte aus eigener Initiative um der europäischen Politik die eine oder andere Richtung zu geben. 

Auf Gesetzgebungsebene ist die parlamentarische Arbeit wie folgt organisiert:

· das Europäische Parlament wird mit einem Gesetzgebungsvorschlag der Europäischen Kommission befasst; der Vorschlag wird an einen federführenden Ausschüsse überwiesen, der seinerseits eine(n) BerichterstatterIn ernennt, um einen Bericht des Ausschusses zu verfassen. Mitentscheidende Ausschüsse können Änderungsvorschläge machen und an den federführenden Auschuss weiterleiten. 

· auch Abgeordnete könne Änderungsanträge zu dem vom BerichterstatterInnen ausgearbeiteten Bericht einreichen; dieser wird anschließend, gegebenenfalls mit Änderungen, vom federführenden Ausschuss angenommen; 

· der Bericht wird anschließend von den Fraktionen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen politischen Orientierungen geprüft; 

· der Bericht wird abschliend im Plenum debattiert. Vom federführenden Ausschuss und den Fraktionen können Änderungsanträge dazu eingereicht werden. Das abschließende Votum des Plenums wird dem Rat übermittelt. 


Haushaltsbefugnisse 

Das Europäische Parlament und der Rat bilden die Haushaltsbehörde. Anders gesagt, sie teilen sich die Haushaltsbefugnis ebenso wie die Gesetzgebungsbefugnis. Die Beschlüsse des Parlaments werden vom Haushaltsausschuss in Zusammenarbeit mit den Fachausschüssen vorbereitet. Seit 1986 sind die jährlichen Ausgaben Bestandteil einer mehrjährigen Planung, der sogenannten "Finanziellen Vorausschau", die von Parlament und Rat gemeinsam angenommen wird. Im Rahmen des jährlichen Haushaltsplans hat das Parlament bei den meisten Ausgaben das letzte Wort: Dies gilt zum Beispiel für die Ausgaben zugunsten der am meisten benachteiligten Regionen sowie zugunsten der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Bei anderen Posten, wie den Agrarausgaben, kann das Parlament Änderungen vorschlagen, doch liegt hier die letzte Entscheidung beim Rat. Parlament und Rat befassen sich in zwei Lesungen (zwischen Mai und Dezember) mit der Prüfung des von der Europäischen Kommission vorgelegten Haushaltsentwurfs. Das Parlament kann den Haushalt ablehnen, wenn es der Auffassung ist, dass dieser nicht den Bedürfnissen der Union entspricht. In diesem Fall muss das Haushaltsverfahren von vorn beginnen.


Kontrollbefugnisse 

Das Europäische Parlament übt neben der Haushaltskontrolle ganz allgemein die politische Kontrolle über sämtliche Tätigkeiten der Europäischen Unikon aus. Diese Befugnis, die ursprünglich ausschließlich die Tätigkeit der Kommission betraf, wurde auf den Ministerrat und die Gremien der Außen- und Sicherheitspolitik ausgeweitet. Um die Wahrnehmung dieser Befugnis zu erleichtern, kann das Parlament (nichtständige) Untersuchungsausschüsse einsetzen. Es hat dies mehrfach getan, vor allem in der Folge des Rinderwahns. Die Untersuchung hat zur Schaffung einer europäischen Veterinäragentur in Dublin geführt. Auch die Gründung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) ging auf die Initiative des Europäischen Parlaments zurück.

Die zunehmende politische Rolle des Parlaments
Das Verfahren der Mitentscheidung hat ganz entscheidend zu einer Zunahme der politischen Macht des Parlaments beigetragen. Sein Einfluss erschöpft sich nicht in den drei klassischen Zuständigkeiten für die Gesetzgebung, den Haushalt und die Kontrolle, sondern erstreckt sich darüber hinaus auf den die Aussen- und Sicherheitspolitik, die Fragen von Sicherheit und Justiz innerhalb der Union, die Charta der Grundrechte, die Währungsunion und seit kurzem auch auf den Reformkonvent. Darüber hinaus misst das EP dem der Schutz der Menschenrechte sowohl innerhalb als auch außerhalb der Union einen großen Wert bei. Es nutzt seine Kompetenzen, um die Einhaltung der Menschenrechte einzufordern. So hat das Europäische Parlament im Namen der Menschenrechte eine Reihe von Finanzprotokollen mit Drittländern abgelehnt oder aber annulliert, um diese Länder zur Freilassung der politischen Gefangenen oder zur Unterzeichnung internationaler Verträge zum Schutz der Menschenrechte zu zwingen 

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Sicherheit fällt fortan in die Kompetenz der Union, das heißt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Polizeiwesens und der Justiz, der Straf- und Zivilverfahren, der Asylpolitik, der Einwanderungspolitik, des Terrorismus, der internationalen Kriminalität, des Kampfes gegen Drogen und Korruption. Das EP spielt hierin eine wesentliche politische Rolle. 

Schließlich ist das Europäische Parlament sehr aktiv in der Diskussion um eine Europäische Verfassung. Es hat zwei Repräsentanten bei der Regierungskonferenz (derzeit die Abgeordneten Klaus Hänsch und Elmar Brok) und versucht, auf die Debatte durch Resolutionen oder durch Beiträge eben dieser Repräsentanten Einfluss zu üben. Darüber hinaus wird über den endgültigen Text der Verfassung im EP abgestimmt werden. Auch wenn eine Ablehnung von Seiten der Abgeordneten rein rechtlich keine unmittelbaren Folgen hätte, so würde sie doch zu spürbaren Konsequenzen auf den abschließenden Prozess der Ratifikation der Verfassung in den Mitgliedstaaten führen.

II. Anregungen zu Lobby-Aktivitäten im Rahmen der Europawahlen

Einleitung 

Hand in Hand mit dem Zuwachs an Bereichen, in denen das Mitentscheidungsverfahren Anwendung findet, hat auch die Bedeutung und der politische Einfluss des Europaparlaments erheblich zugenommen. Die Berichte des EP haben direkte Auswirkungen auf die europäische Politik. Die Berücksichtigung von Forderungen der Zivilgesellschaft, im Besonderen von NGOs die sich für soziale Rechte und das Gemeinwohl  einsetzen, kann daher stark davon abhängen, die richtigen Abgeordneten, in erster Linie die BerichterstatterInnen, zum richtigen Zeitpunkt anzusprechen. Die BerichterstatterInnen sind immer wieder froh über die Expertise der NGOs, die ihre Berichte erheblich bereichern und ihnen eine breitere Perspektive geben. 

Gleichzeitig engagiert sich die EU mehr und mehr für einen Zivilen Dialog, das heißt einen aktiven Dialog mit den Vetretern der organisierten Zivilgesellschaft über politische Entscheidungen auf europäischer Ebene. Der Europäische Konvent hat die Verpflichtung der europäischen Institutionen zu einem solchen Dialog in seinem Verfassungsentwurf festgehalten: Der Artikel I-46 über partizipative Demokratie sieht einen „offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft“ vor. Nun ist die Verfassung freilich nocht nicht verabschiedet. Aber in den laufenden Diskussionen um den Entwurf des Konvents scheint das Prinzip der partizipativen Demokratie und mit ihm der Zivile Dialog allgemeiner Konsens zu sein. Insofern ist es wichtig, das die Organisationen der Zivilgesellschaft beginnen, demokratische und transparente Regeln für einen strukurierteren Dialog zu erarbeiten. Die Europawahlen sind in dieser Hinsicht der entscheidende Augenblick, die zukünftigen europäischen Abgeordneten mit ins Boot zu holen und sich ihre Unterstützung bei der Implementierung partizipativer Demokratie zu sichern. 

Die politische Landschaft in der EU wird sich im Laufe des Jahres 2004 grundlegend verändern: 10 neue Mitgliedstaaten ab 1. Mai, ein neues Parlament nach den Wahlen im Juni, eine neue Kommission ab November und neue gewählte Nationalparlamente und -regierungen in Spanien, Luxemburg, Griechenland und Polen. Wir werden unsere Forderungen und Anliegen aus den sozialen, Umwelt-, Menschenrechts- und Entwicklungshilfebereichen einer großen Anzahl neuer PolitkerInnen nahebringen müssen. Das Parlament zum Beispiel wird fast komplett ausgetauscht: Aus informierten Kreisen geht hervor, dass ca. zwei Drittel der derzeitigen Abgeordneten nicht ins Parlament zurückkehren wird. Dazu kommen noch die 162 neuen Parlamentarier aus den Beitrittstaaten – dies ergibt ein Anzahl von ca. 580 komplett neuen Abgeordneten. Darüber zeichnet sich in einigen Ländern ab, dass Euroskeptiker auf den Wahllisten besser platziert sind als europabegeisterte Kandidaten. Wir werden daher voraussichtlich mit ungefähr 150 Abgeordneten rechnen müssen, die der europäischen Integration als Ganzer eher negativ gegenüber stehen.

Drei wesentliche Aspekte machen aus den Europawahlen ein Ereignis, das für NGOs, die sich für soziale Rechte und das Gemeinwohl einsetzen, von großer Bedeutung ist. 

1) Da die Regierungskonferenz ihre Verhandlungen über die Verfassung nach dem Europäischen Gipfel im Dezember 2003 aufgrund tiefer Meinungsverschiedenheiten v.a. über den Wahlmodus im Rat auf Eis gelegt hat, ist es weiterhin sehr wichtig, mit den neuen gewählten VolksvertrterInnen an der Verabschiedung der Verfassung zu arbeiten: Sie werden nicht im demselben Maße im Bilde über die bisher geleistete Arbeit des Parlaments sein wie die derzeitigen Abgeordeneten.

2) Die neuen Abgeordneten müssen die Anliegen der Zivilgesellschaft innerhalb ihrer Wahlkreise in allen Bereichen ihrer politsichen Arbeit berücksichtigen. Es ist daher nun der richtige Augenblick, ihnen die Anliegen und Forderungen Eurer Organisationen mitzuteilen und sie gleichzeitig aufzufordern, zu ihren geplanten Aktivitäten in diesen Bereichen Stellung zu beziehen. Ein Aspekt, der alle Sektoren gleichermaßen interessiert, ist der oben erwähnte Zivile Dialog. Organisationen der Zivilgesellschaft werden die Abgeordneten fragen müssen, inwieweit sie sich zu dieser Form der Partizipation bekennen und wie sie sie gestalten wollen. Es wäre bereits ein gutes Zeichen und ein Beispiel für einen funktionierenden Dialog, wenn die KandidatInnen im Laufe ihrer Wahlkampagne mit Organisationen der Zivilgesellschaft in Kontakt treten und ein offenes Ohr für deren Anliegen und Forderungen haben. Hier haben europäische und nationale Ebene ein gemeinsames Interesse, und die Abgeordneten sollten bereits im Vorfeld der Wahlen an ihre „Pflicht“ zu einem offenen Dialog erinnert werden. 

3) Schließlich haben die vier NGO-Sektoren konkrete Forderungen formuliert, um sicherzustellen, dass die zukünftigen Abgeordneten die Anliegen der Zivilgesellschaft kennen. Diese Forderungen sowie konkrete Fragen, die an die KandidatInnen gestellt werden können sind im Teil 3 zu finden. Die Mitglieder des Europäischen Parlamentes als einzige direkt gewählte VolksvertrerInnen haben einen erheblichen Einfluss auf die Gestaltung von europäischer Politik, die sich sehr oft direkt auf unserer Mitglieder bzw. diejenigen auswirken, die wir repräsentieren. Es ist daher wichtig, den MdEPs mit Expertise zur Seite zu stehen, um Berichte und Entscheidungen dahin gehend zu bereichern, dass sie beispielsweise Menschenrechte und soziale Grundrechte, Umweltschutz oder weltweite Solidarität fördern. Je mehr MdEPs, die ein offenes Ohr für unsere Anliegen haben, in den richtigen Ausschüssen sitzen, desto größer sind die Chancen, Verbesserungen auf diesen Feldern zu erreichen, die für Millionen von Bürgerinnen und Bürgern von großer Wichtigkeit sind. Macht daher Euren Kandidaten Vorschläge, in welchen Aussüssen Ihr sie gerne sehen würdet und in welcher Weise Ihr ihre Arbeit unterstützen könnt.

Allgemeine Ratschläge 

· Definiert Euer Interesse: Macht Euch klar, welche politischen Anliegen eurer Arbeit zu Grunde liegen und welche Rolle die europäische Dimension dafür spielt. Kontaktiert wenn nötig europäische NGO Netzwerke, die Informationen über Auswirkungen europäischer Politik für eure Arbeit liefern können. 

· Haltet ein kurzes und klares Papier mit diesen Anliegen bereit, beispielsweise in Form eines „Manifests“. Die Informationen aus Teil III können dabei behilflich sein.

· Entwerft eine Strategie mit den Aktivitäten, die ihr plant. Ihr findet einige Ideen hierfür im Anschluss. Behaltet die Ressourcen Eurer Organisation und die der KandidatInnen sowie den Zeitrahmen im Auge. Ein Kontakt sollte weder zu spät bzw. zu nahe an den Wahlen stattfinden, noch zu früh: Die gewählten Abgeordneten sollen Euch nicht schon vergessen haben.

· Arbeitet mit anderen NGOs zusammen: Ihr werdet größere Beachtung finden und mehr Einfluss auf KandidatInnen bzw. die öffentliche Meinung haben. Gleichzeitig spart dies finanzielle Ressourcen.

· Stellt sicher, dass die KandidatInnen die Zivilgesellschaft als politischen Akteur zur Kenntnis nehmen, der organisierte Bürgerinnen und Bürger sowie Meinungen repräsentiert, und dass sie Stellung zur Frage der Beteiligung der Zivilgesellschaft im politischen Prozess im Rahmen des Zivilen Dialogs sowie zu Euren spezifischen Anliegen beziehen. 

· Versucht bereits während des Wahlkampfes „vertrauensvolle Kontakte“ mit einigen KandidatInnen zu küpfen. Es ist später sehr wichtig, dass „Anwälte“ Eurer Anliegen in den richtigen Ausschüssen sitzen. Sie werden Eure Kontakte sein, wenn ihr die Arbeit an Berichten beeinflussen wollt. Es kann hilfreich sein, den jeweiligen politischen (und persönlichen) Hintergrund der KandidatInnen zu kennen – es ist sicherlich einfacher diejenigen anzusprechen, die ein offenes Ohr für Eure Anliegen haben.

· Aktiviert Eure Mitglieder / Bürgerinnen und Bürger: Sie entscheiden über die politischen Rahmenbedingungen der nächsten fünf Jahre. 

· Zieht eine Zusammenarbeit mit europäischen Netzwerken in Betracht: Ihr könnt von ihrer Expertise profitieren, wenn es um Kontakte knüpfen mit europäischen Institutionen (und somit mit dem EP) oder um politische / strategische Informationen geht. Gleichzeitig könnt ihr Eure Kontakte und Anliegen in die Arbeit der Netzwerke einbringen.

· Haltet eure Aktionen / Treffen / Anhörungen / Antworten auf Briefe schriftlich fest. Dies kann interessant sein, um Abgeordnete zu einem späteren Zeitpunkt an ihrer Aussagen und Versprechungen während des Wahlkampfes zu erinnern.
· Act4europe steht Euch für alle Fragen und weiteren Informationen gerne zur Verfügung.

Mögliche Aktivitäten im Rahmen des Wahlkampfes

1) Informationen zu den Wahlprogramme der Europäischen Fraktionen / der nationalen Parteien 


Besorgt Euch die Wahlprogramme der Parteien. Die Informationen in Teil I (Europäische Fraktionen) und der Anhang (Teil IV) können behilflich sein, mit den Parteien in Kontakt zu tretten, die für Euer Lobbying von Interesse sind. Sie werden alle in der einen oder anderen Form Wahlprogramme haben, in denen sie ihre Visionen und Prioritäten zur europäischen Integration darlegen. Vergleicht die Aussagen mit Euren Anliegen und Forderungen. Daran können sich zwei Strategien anschließen: 

· Kontaktiert diejenigen Parteien / KandidatInnen, die einige Eurer Anliegen in ihren Programmen enthalten: Sie können als Abgeordnete wichtige Verbündete werden – und ihr könnt sie später an ihre Versprechen erinnern.

· Kontaktiert diejenigen, die Eure Forderungen nicht ansprechen, um bei solchen Parteien / KandidatInnen ein Bewusstsein dafür zu schaffen.  

2) Briefe an die KandidatInnen 

In Teil III findet Ihr die wichtigsten Forderungen der vier Sektoren, die in der Civil Society Contact Group repräsentiert sind sowie in Teil IV die Kontaktadressen von Parteien aus ganz Europa. Es ist wichtig, in Briefen einerseits eure Interessen sowie die Auswirkungen der europäischen Integration darauf zu formulieren. Darüber hinaus solltet ihr bei jeder Aktion auf eine offizielle Antwort / Reaktion bestehen. Die Briefe sollten kurz und präzise sein – der / die DurchschnitsskandidatIn wird keine langen Abhandlungen lesen wollen bzw. können. Für solche, die ein weiter gehendes Interesse signalisieren, sollte jedoch ein ausführlicheres Dokument zur Verfügung stehen. 

Seid Euch bewusst, das Akteure der Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene an Gewicht gewinnen. Wir repräsentieren ein große Anzahl organisierter Bürgerinnen und Bürger, so dass gewählte VolksvertreterInnen unsere Meinungen nicht einfach ignorieren können. Die EU hat es sich auf Ihre Fahnen geschrieben, das „europäische Projekt“ den BrürgerInnen näher zu bringen. Und hier kann die Zivilgesellschaft eine Schlüsselrolle spielen. Erinnert also die KandidatInnen an das politische Gewicht der Zivilgesellschaft, die Anliegen einer immensen Anzahl von Mitgliedern und BürgerInnen vertreten und somit wichtig sind, wenn es darum geht, die europäische Integration den BürgerInnen nahe zu bringen. Der oben erwähnte Zivile Dialog ist daher ein Schlüsselthema in der Diskussion mit den KandidatInnen. 

Stellt sicher, dass Ihr eine Antwort auf Eure Briefe bekommt. Kontaktiert die KandidatInnen eine oder zwei Wochen nach Versand noch einmal, am besten telefonisch. Jede offizielle Reaktion kann verwendet werden – sei es als Beginn einer vertrauensvollen Zussammenarbeit für die nächsten fünf Jahre, sei um die Abgeordneten später an ihre Aussagen zu erinnern. Es ist unmöglich (aber auch nicht  nötig), solche Kontakte mit allen Abgeordneten herzustellen. Es kann aber wichtig sein, persönliche Kontakte mit Vertretern verschiedener Parteien aufzubauen. Es ist immer gut, solche Anwälte eurer Themen zur Hand zu haben, die Eure wertvolle Expertise und einen vetrauensvollen Umgang mit NGOs zu schätzen wissen.

Aufgrund der hohen Anzahl an KandidatInnen ist es unmöglich allen zu schreiben. Es macht daher Sinn, diejenigen zu kontaktieren, die aufgrund ihrer vorderen Listenplätze die höchsten Chancen haben gewählt zu werden. Gleichzeitig sind diese aber auch meistens die prominenteren und daher nicht selten schwer zu erreichen. Daher kann es sinnvoll sein, neben den exponierteren PolitikerInnen auch solche zu kontaktieren, die auf den Listen weiter unten zu finden sind, sich aber in ihrer politischen Arbeit in besonderem Maße für soziale Rechte, Umweltschutz, Entwicklungshilfe und Menschenrechte einsetzen. 

3) Treffen mit KandidatInnen

Ein guter Weg dauerhafte Arbeitskontakte mit zukünftigen Abgeordneten aufzubauen sind persönliche Treffen mit ihnen vor den Wahlen – entweder individuell oder im Rahmen einer Diskussionsrunde, an der mehrere PolitikerInnen teilnehmen. In einem solchen Event können dann je nach zur Verfügung stehender Zeit die Schlüsselforderungen der organisierenden NGOs zur Sprache kommen. Gleichzeitig werden die KandidatInnen selbst Themen haben, die ihnen am Herzen liegen und für deren Diskussion Zeit sein sollte. Es ist jedoch wichtig, den PolitikerInnen keine Gelegenheit zu geben, zu sehr von Euren Kernthemen anzukommen. Einige KandidatInnen werden nicht allzu viel über die Rolle, die die Zivilgesellschaft auf europäischer Ebene spielen kann bzw. sollte,  oder auch ihre eigenen Möglichkeiten wissen, diese Rolle zu fördern. Solchen KandidatInnen können konkrete Vorschläge gemacht werden, beispielsweise bezüglich der Ausschüsse, in denen Ihr sie gerne sehen wollt. Dafür ist eine hinreichende Kenntnis der Arbeitsweise des Parlaments sinnvoll. Europäische NGO Netzwerke können darüber hinaus weitere Ratschläge geben.

4) Anhörungen / Diskussionsrunden mit KandidatInnen von mehreren Parteien, Aktivierung der Mitglieder und BürgerInnen

Es kann sinnvoll sein, mehrere KandidatInnen einer Region / eines Wahlkreises gleichzeitig zu einer Diskussionsrunde einzuladen. Aufgrund der schwachen Wahlbeteiligung bei den letzten Europawahlen werden die KandidatInnen mit großer Wahrscheinlichkeit Interesse an solchen Aktivitäten haben, da sie darin eine gute Gelegenheit sehen werden, mit den WählerInnen in Kontakt zu treten. Bei der Organisation solcher größerer Events ist es ratsam, mit anderen NGOs zusammen zu arbeiten – und die Mitglieder bzw. interessierte BürgerInnen an Bord zu holen. Die organisierenden NGOs können dann kurz ihre wesentlichen Forderungen an die PolitikerInnen richten und ihnen im Anschluss daran die Möglichkeit geben, ihre Prioritäten zu präsentieren. Ein solches Event kann ein wertvoller Beitrag im Rahmen des Wahlkampfes werden, wenn die anwesenden Mitglieder / BürgerInnen die Möglichkeit bekommen, ihre Fragen an die PolitikerInnen zu richten und es Raum für eine Podiumsdiskussion gibt. 

Das Interesse und die Teilnahme Eurer Mitglieder bzw. interessierter BügerInnen ist entscheidend für solche Veranstaltungen. Beide Seiten, PolitikerInnen und WählerInnen, werden eine solche Gelegenheit zu schätzen wissen. Erstere um ihre politischen Ansichten zu verbreiten, Letztere um ihre Forderungen und Anliegen vorzustellen und zu prüfen, ob die KandidatInnen diese im Falle einer Wahl repräsentieren.

5) Öffentliches Interesse / Medien

Größere Veranstaltungen mit KandidatInnen sind darüber hinaus ein gutes Mittel, das Interesse der Medien zu wecken. In dem meisten Staaten der EU begnügen sich die Medien damit, ein pessimistisches Bild über den europäischen Einigungsprozess zu vermitteln oder sich über die Brüsseler Bürokratie zu beschweren. Auch wenn man der europäsichen Integration durchaus skeptsich gegenüber stehen kann, so spielt das EP dennoch eine wesentliche Rolle und es ist wenig konstruktiv, die Gleichgültigkeit europäischer Bürgerinnen und Bürger gegenüber Europawahlen noch zu fördern. Eine Diskussionsveranstaltung mit KandidatInnen in Kombination mit Pressemitteilungen über die Kernforderungen zivilgesellschaftlicher Organisationen sind daher gut dazu geeignet, Themen ins öffentliche Interesse zu rücken, die sonst von Medien selten aufegriffen werden, wie z.B. Minderheitenrechte oder Gefahren durch verschmutzte Umwelt oder unreine Nahrung. Außerdem wird dadurch ein positives Signal in Bezug auf die Wichtigkeit der Europawahlen ausgesendet – wobei man deshalb nicht notwendigerweise „europhil“ sein muss.

III. Die Anliegen der vier Sektoren an das Parlament

Umwelt


Umweltpolitisches Manifest der Green 8 zu den EU Wahlen 2004: Die wesentlichen Ziele für die nächsten fünf Jahre.



Entscheidungen, die die Umwelt betreffen, werden in zunehmendem Maße auf Europäischer Ebene getroffen. Dies ist sinnvoll: Verpestete Luft und verschmutztes Wasser machen nicht an Grenzen Halt, Europas Produkte werden überall genutzt und gegessen, und die Industrie besteht auf einheitlichen Standards für die gesamte Union.

Darüber hinaus hat das Europäische Parlament anders als im Bereich der Außenpolitik, wo nationale Regierungen das Sagen haben, einen großen Einfluss auf die Gestaltung der Umweltpolitik und ist schon immer ein engagierter Anwalt für VerbraucherInnen-, Gesundheits- und Umweltfragen gewesen. Die europäische Gesetzgebung zur Kennzeichnung genetisch modifizierter Nahrungsmittel beispielsweise ist heute weltweit eine der striktesten.

Jede Person, der die Umwelt und ihr Einfluss auf unsere Gesundheit und unsere Lebensqualität etwas bedeutet, sollte sich die Programme der KandidatInnen, die vom 10. bis 13. Juni für die Wahl ins Europäische Parlament aufgestellt sind, daher genau ansehen. Wir alle haben unsere eigenen Ansichten über die Europäische Union und ihre Funktionsweise, aber die Entscheidungen des Europäischen Parlaments sind von Bedeutung. Das neue Parlament (2004-2009) wird beispielsweise über die folgenden fünf zentralen Themen Entscheidungen treffen:

· Der Energieverbrauch in der EU ist zu hoch und ineffizient. Dies trägt zu einer Klimaveränderung bei, die das Leben von Millionen bedroht und katastrophale Auswirkungen auf unsere Ökonomien haben könnte. Die EU muss in internationalen Verhandlungen eine führende Rolle dabei übernehmen, die Klimaveränderung aufzuhalten. Sie muss in Energieeffizienz investieren und sich verpflichten bis 2020 25% aller Energien aus erneuerbaren Rohstoffen zu produzieren. Außerdem benötigen wir mehr grüne und effektive Transporttechnologien und müssen die Ursachen der hohen Transportnachfrage in den Griff bekommen.

· Viele der Chemikalien, die in Kosmetika, Haushaltsprodukten, Bekleidung und Möbeln zu finden sind, stellen eine Bedrohung unserer Gesundheit und der Umwelt dar. Das Europäische Parlament wird neue Gesetze zu Chemikalien erlassen – diese müssen verschärft werden, um sicherzustellen, dass Produkte frei von den gefährlichsten Chemikalien sind.

· Die weltweite Artenvielfalt nimmt mit einer noch nie da gewesenen Geschwindigkeit ab, wodurch Habitate, Wälder, Vögel, Tiere und Ozeane bedroht sind. Das Parlament muss für eine angemessene Durchsetzung der bereits existierenden EU Gesetzgebung sorgen und die EU davon abhalten, Projekte zu finanzieren, die die Natur in Europa und weltweit gefährden. Als eine der größten Käuferinnen und Importeurinnen illegalen Bauholzes, muss die EU ihr Handeln umkehren, indem sie eine neue Gesetzgebung unterstützt, die scharf gegen Waldkriminalität und die Geschäfte der Täter und ihrer Partner vorgeht, und damit ein internationales Beispiel setzen.

· Wir wollen eine Landwirtschaft, welche die Artenvielfalt erhält und saubere Nahrungsmittel produziert. Die Landwirtschaftspolitik muss dahingehend reformiert werden, dass sie eine nachhaltige Bodennutzung, gesunde landwirtschaftliche Produktionsstrategien und einen gleichberechtigteren Handel mit Entwicklungsländern bevorzugt. Der Kontaminierung von Natur und Nahrungsmitteln durch genetisch modifizierte Organismen muss vorgebeugt, die Verwendung von Pestiziden verringert, sowie Wasser und Böden geschützt werden. Es sollten Vorkehrungen getroffen werden, um LandwirtInnen zu bezahlen, die eine wesentliche Rolle im Naturschutz spielen, 

· Das Europäische Parlament muss die Entwicklung eines Systems des fairen Handels gewährleisten, welches strenge Umweltregeln verteidigt und nicht zu einer übermäßigen Ausbeutung natürlicher Ressourcen führt. Es müssen Regeln entwickelt werden, welche die Unternehmen für die umwelttechnischen und sozialen Auswirkungenihres Handelns verantwortlich und haftbar machen.


Was kann ich tun?

Stellt sicher, dass die KandidatInnen wissen, dass die Umwelt eine vorrangige Angelegenheit ist. Was sie in Europa entscheiden werden, wird unsere alltägliche Umwelt beeinflussen -  und globale Auswirkungen haben.

Die oben genannten Herausforderungen für das Europäische Parlament sind eine Auswahl aus dem Umweltpolitischen Manifest für die Europawahlen 2004, herausgegeben von den Green 8 (den acht unterzeichnenden NGOsNGOs). Das Manifest ist in mehreren Sprachen erhältlich, weitere werden noch hinzukommen http://www.eeb.org/Index.htm
BirdLife International www.birdlife.net
Climate Network Europe (CAN) http://www.climnet.org
European Environmental Bureau (EEB) www.eeb.org 

Friends of the Earth Europe www.foeeurope.org
Friends of Nature International www.nfi.at
Greenpeace European Unit http://eu.greenpeace.org
European Federation for Transport and Environment (T&E) www.t-e.nu 

WWF European Policy Office www.panda.org/epo



Entwicklung




„Ein starkes Programm für Entwicklungszusammenarbeit 
im neuen Europa“

Der folgende Text stellt ein Manifest der Zivilgesellschaft für die Amtszeit des neuen Europäischen Parlaments dar, auf das sich die Mitglieder von CONCORD, dem Europäischen Verband der Nichtregierungsorganisationen geeinigt haben, die im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, humanitären Hilfe und entwicklungspolitschen Bildung  arbeiten. Millionen Europäischer BürgerInnen unterstützen die Arbeit der Mitglieder von CONCORD. Das Manifest ruft zu einer zivilgesellschaftlichen und inter-institutionellen Partnerschaft auf, um ein Entwicklungsprogramm für das neuen Europa zu erstellen.

Das Europäische Parlament ist an einem Punkt großer Veränderungen innerhalb wie außerhalb der Grenzen der Union angelangt:

· Die Erweiterung wird zehn neue Mitgliedsstaaten in die Union bringen, wodurch sich Größe und Rolle der EU in der Welt vergrößern. Dadurch entsteht das Risiko, dass sich die Union nach innen wendet und ihre Verpflichtungen gegenüber der internationalen Entwicklung vernachlässigt. Es entstehen allerdings auch Chancen, da die neuen Mitgliedsstaaten Erfahrungen mit demokratisch erfolgten Politikwechseln ebenso mitbringen, wie Erfahrungen aus den Bereichen der humanitären Hilfe und der politischen Beziehungen mit Nachbarstaaten, in denen Konflikte und Armut herrschen.

· Die bevorstehenden Entscheidungen bezüglich des EU Verfassungsvertrags und der Weltmarktpolitik werden das Aufgabengebiet von EU-Politik und Institutionen prägen und daher in vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf die Entwicklungszusammenarbeit haben. Aktuelle Vorschläge nehmen in Kauf, die Entwicklungspolitk zu marginalisieren und den Handels- und Sicherheitsinteressen unterzuordnen.

· Die EU muss über ihre globale Rolle in der Welt nach dem Elften September entscheiden. Im Rahmen neuer Prioritäten und neu entstehender Allianzen schauen andere Länder und Regionen auf Europas Position als „Zivilmacht.

Das Europäische Parlament spielt eine vitale Rolle bei der Stärkung und Sicherung des Engagements der Union im Bereich einer Entwicklungspolitik, die sich auf Armutsverringerung, Menschenrechte und Demokratie konzentriert. Alle zukünftigen Abgeordneten, aus alten wie neuen Mitgliedsstaaten, spielen eine Rolle dabei, den Bereich Entwicklung ganz oben auf die Tagesordnung der EU zu setzen. Die parlamentarischen Ausschüsse, die sich mit Entwicklung, Außenpolitik, Sicherheit, Haushalt, Handel, Umwelt, Landwirtschaft und Frauenrechten befassen, werden zentrale Partner bei der  Förderung einer EU-Reform sein, die den Bereich Entwicklung unterstützt und hochhält.

Dieses CONCORD Manifest bietet mit Blick auf das neue Europa eine Perspektive für Entwicklung. Es benennt drei zentrale Ziele:

1. Klare Prioritätensetzung für die Bekämpfung von Armut, für Menschenrechte und Demokratie in der EU-Entwicklungszusammenarbeit

2. Kohärenz der Entwicklungshilfe mit der Europäischen Politik: Entwicklungspolitik mit Handel, Allgemeine Landwirtschafts- und Fischereipolitik mit der allgemeinen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik

3. Demokratische Verantwortlichkeit: Eine starke politische Stimme für Entwicklungspolitik

Organisationen der Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen, die EU-weit und in den Anwärterstaaten im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, der humanitären Hilfe und entwicklungspolitischen Bildung arbeiten, sind sehr an einer Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments interessiert. Wir stehen gerne für weitergehende Informationen und für Unterstützung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit oder politischer Arbeit zur Verfügung. 

Ziel 1: Klare Prioritätensetzung innerhalb der EU Entwicklungszusammen-arbeit für die Bekämpfung von Armut, für Menschenrechte und Demokratie 

Um die Millenium-Entwicklungsziele zu erreichen, müssen sich die Ströme weltweiter Hilfe mehr als verdoppeln und die EU sollte hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Effiziente und effektive Hilfe zielt auf jene, die sie am dringendsten benötigen. Bis jetzt klafft allerdings eine Lücke zwischen den Ansprüchen der EU-Politik hinsichtlich der Bekämpfung  von Armut und der Stärkung von Menschenrechten und Demokratie und der Realität der Hilfsleistungen der Europäischen Union. Mitglieder des Europäischen Parlaments können dafür kämpfen, diesen skandalösen Trend umzukehren.

Die Hilfe der Europäischen Union kommt zunehmend jenen Ländern des „Nahen Auslands“ mit mittlerem Einkommen zugute, die in Bezug auf Handel oder Migrationsbelange wichtig sind. Unzureichender politischer Wille und ebenso unzureichende Ressourcen richten sich auf den Bereich der demokratischen Entwicklung. In 2003 kündigte die Kommission ein 250 Millionen Euro Programm an, mit dem Anti-Migrationsmaßnahmen in Drittstaaten finanziert werden sollen, die Wiederaufnahmeverträge unterschreiben – das entspricht mehr als zweieinhalb Mal der Gesamtsumme des Budgets der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR). Anstatt die Ausgaben gezielt gemäß des Bedarfs an die in Armut lebenden Menschen zu richten, war die EU Finanzierung dominiert von Hilfsleistungen für den Transportsektor und den Bereich der Haushalte, wobei es keine wirklich partizipatorischen Prozesse in Entwicklungsländern (im Sinne des Länderstrategiepapiers der Europäischen Gemeinschaft) gegeben hat.
 

Mitglieder des Europäischen Parlaments, ganz besonders solche, die in den verantwortlichen Ausschüssen für Entwicklung, den Haushalt der Europäischen Union und die Außenpolitik arbeiten, können eine Reform der EU-Hilfe wesentlich voranbringen.

Durch seine Befugnisse in Haushaltsfragen, spielt das Europäische Parlament eine große Rolle bezüglich der Erfüllung der Verpflichtungen der Europäischen Union zu Gunsten der Entwicklungshilfe:

· Der jährliche Haushalt der Europäischen Gemeinschaft und die neuen „Finanziellen Perspektiven 2007-2013“ sollten die Bereitstellung von Hilfe erhöhen, die sich primär der Armutsverringerung widmet und an Länder mit niedrigem Einkommen richtet.

· In der Entscheidung zum Entwicklungshilfefonds sollten gesetzliche Garantien festgeschrieben werden, die gewährleisten, dass sich die Ressourcen für AKP Länder (Afrika, Karibik, Pazifik) während der durch die Cotonou Vereinbarung abgedeckten Periode (bis 2020) nicht verringern.

Ziel 2: Kohärenz der Entwicklungspolitik mit Europäischer Politik

Mehr als zwei Drittel der europäischen BürgerInnen glauben, dass die EU zur Abschaffung der globalen Armut beiträgt. In ihrer Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern hat sich die EU dazu verpflichtet, Entwicklungspolitiken und Strategien zu verfolgen, die die Menschenrechte einhalten und die Umsetzung der Millenniumsziele zum Ziel haben.

Es ist wichtig, dass dies ein deutliches Ziel bleibt. Die Ausarbeitung einer Europäischen Verfassung und die Veränderung der Kommissionsstruktur, die derzeit zur Debatte stehen, bergen allerdings das Risiko, dass die Entwicklungszusammenarbeit in Zukunft als zweitrangiger Bereich oder lediglich als Werkzeug für auswärtige Beziehungen angesehen werden könnte. Weitere Bedenken ergeben sich aus den Auswirkungen von Handels-, Landwirtschafts- und Gemeinsamer Außen- und Sicherheitspolitik auf die Entwicklungspolitik.

KommissarIn eigens für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe

Um den Erwartungen der Europäischen BürgerInnen gerecht zu werden, sollten Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe in der nächsten Kommission durch eine/n eigens für diesen Bereich bestellte/n KommissarIn vertreten sein. Sie/er sollte volles Stimmrecht haben, über ein explizites Mandat und einen Geschäftsbereich verfügen, der es ihr/ihm ermöglicht entwicklungstechnische und humanitäre Anliegen vor dem Europäischen Rat, dem Parlament und den internationalen Institutionen zu vertreten. Er sollte es ihr/ihm auch ermöglichen, in Bezug auf Aspekte der Entwicklungsarbeit mit den EU Delegationen zusammenzuarbeiten und die Kohärenz der EU Politik mit den Entwicklungszielen zu fördern, wenn diese Auswirkungen auf Entwicklungsländer haben. Sie/er sollte die Verantwortung für eine administrative Struktur haben, die für den gesamten Projektablauf von der Ausarbeitung der Entwicklungsstrategien bis hin zu den Entwicklungsaspekten bei der Planung des Programms und der Umsetzung von Entwicklungsprojekten zuständig ist.

Kohärenz der Handelspolitik mit der Entwicklungspolitik

Die EU Handelspolitik fördert den freien Handel eher dann, wenn er Europäischen Interessen dient, als wenn es um den fairen Handel mit Entwicklungsländern geht. Innerhalb der Europäischen Institutionen stellen die EntscheidungsträgerInnen das Exportpotential von in der EU ansässigen Unternehmen eindeutig über die Entwicklungspolitik. Entscheidungen über die Handelspolitik werden in dem undurchsichtigen „Komitee zumArtikel 133“getroffen – das aus Handels- und IndustriespezialistInnen besteht und keinen Sitz für die Runde der EntwicklungsexpertInnen bereithält. Das Europäische Parlament kann dabei helfen, eine Handelspolitik zu fördern, welche die Armutsverringerung und eine nachhaltige Entwicklung unterstützt.

Kohärenz von Allgemeiner Landwirtschafts- und Fischereipolitik und Entwicklungspolitik
40% des jährlichen Budgets von 100 Milliarden Euro der Europäischen Gemeinschaft fließen in die Allgemeine Landwirtschaftspolitik, obwohl die Bauern lediglich 4% der arbeitenden Bevölkerung der Union stellen. Für Europäische Kühe werden durchschnittlich tägliche Subventionen von bis zu 2 US Dollar (1,60 Euro) bereitgestellt, während die Hälfte der Weltbevölkerung von weniger als einem Dollar am Tag lebt. Das Europäische Parlament kann sich für eine Reform der EU Landwirtschaftssubventionen einsetzen, die künstlich billig gehaltene Produkte und somit ein „Dumping“ zur Folge hat, das den nachhaltigen Lebensunterhalt von Gemeinden in Entwicklungsländern zerstört. Der Grundsatz der „Kohärenz“ im Vertrag über die Europäische Union spricht sich explizit für den Bereich der Entwicklung aus: Die EU Landwirtschaftspolitik sollte reformiert und mit den Verpflichtungen der EU für nachhaltige ländliche Entwicklung in Europa und den Entwicklungsländern in Übereinstimmung gebracht werden.


Kohärenz der Allgemeinen Außen- und Sicherheitspolitik, sowie der Allgemeinen Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit der Entwicklungs-politik


Kohärenz sollte eines der zentralen Ziele für die Außenpolitik der Europäischen Union sein.
 Als Konsequenz der globalen Sicherheitsagenda nach dem 11. September 2001, waren die Diskussionen um die Entwicklungshilfe der Europäischen Gemeinschaft im Entwurf zum EU Verfassungsvertrag und in der neuen EU Sicherheitsdoktrin von harten Sicherheitsfragen dominiert. Entwicklungsorganisationen, -maßnahmen und –instrumente dürfen im neuen Europa nicht marginalisiert oder untergeordnet werden: Kohärenz sollte nicht gleichbedeutend sein mit Vereinnahmung. Sowohl die Allgemeine Außen- und Sicherheitspolitik, als auch die Allgemeine Sicherheits- und Verteidigungspolitik sollten eine kohärente, ganzheitliche und globale Europäische Sicherheitsstrategie widerspiegeln, die Menschenrechte und Demokratie in den Vordergrund stellt und politische Aufmerksamkeit und Ressourcen auf die „vergessenen Krisen“ in den Entwicklungsländern richtet. Die Gemeinschaft sollte ihren Einfluss nutzen, um den Stimmen von Entwicklungsländern in multilateralen Institutionen einen höheren Stellenwerk zu verschaffen. Es darf kein zweites Ruanda oder Srebrenica geben. Das Handeln des neuen Europa muss seiner globalen Verantwortung gerecht werden.


Ziel 3 :Demokratische Verantwortlichkeit: Eine starke politische Stimme für Entwicklung

Die Reformen der EU-Außenbeziehungen und Entwicklungszusammenarbeit werden von ihrer Demokratisierung abhängig sein. Die Verantwortlichkeit gegenüber TeilhaberInnen und NutznießerInnen sollte einen zentralen Stellenwert in der Arbeit der EU haben. Dies schließt die EU Beziehungen zu Entwicklungsländern mit ein. Dafür bedarf es verfahrenstechnischer, institutioneller und haushaltstechnischer Reformen, die Transparenz und Partizipation an Entscheidungsprozessen fördern. Außerdem sind in diesem Zusammenhang die Erschaffung demokratischer Räume für die Beteiligung von BürgerInnen und eine Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments notwendig.

EU Delegationen in Entwicklungsländern sollten politische Instruktionen und Ressourcen erhalten, die es ihnen ermöglichen, die Partizipation lokaler Gemeinden an jenen EU Entscheidungen zu gewährleisten, die sich auf ihren Lebensunterhalt und ihre Gemeinden auswirken.

Menschliche und finanzielle Ressourcen zur Unterstützung der Beteiligung der Zivilgesellschaft an der Entwicklung von Bildung, am politischen Dialog und an der Implementierung sind erschreckend unzureichend. Auf der Ebene der EU Institutionen muss der politische Raum für Entwicklung gestärkt und gesichert werden. 

Menschenrechte

Netzwerk der NGOs für Menschenrechte und Demokratie


 Menschenrechte – Eine Herausforderung für das neue

Europäische Parlament

Eine Botschaft der NGOs, die sich für Menschenrechte, Demokratisierung und Konfliktprävention einsetzen, an KandidatInnen und politische Parteien.



Als Wertegemeinschaft fußt die Europäische Union fest auf den Prinzipien der Demokratie, der Menschenrechte und dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Um den Schutz grundlegender Rechte innerhalb der EU zu gewährleisten und um die Menschenrechte weltweit zu fördern, sollten alle EU-Maßnahmen und –Aktionen von diesen Prinzipien bestimmt sein.

Es ist Aufgabe des Europäischen Parlaments, den Rat und die Kommission für ihre Menschenrechtspolitik innerhalb der EU und auf internationaler Ebene zur Rechen-schaft zu ziehen. 

Menschenrechte in der Europäischen Union

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die internationale Menschenrechtsstandards, sowie humanitäres Völkerrecht und Flüchtlingsrecht zu wahren. Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Polizeibrutalität, Armut und soziale Ausgrenzung  gehören auch in Europa nach wie vor zur Alltagsrealität. Die EU Mitgliedsstaaten sehen sich mit schwerwiegenden Zweifeln an der Gewährleistung der Menschenrechte in ihren eigenen Ländern konfrontiert.

Das Bestreben der EU eine Region der Freiheit, Sicherheit und des Rechts in Europa zu etablieren, hat zur Schaffung einer Reihe von Gesetzen und konkreten Aktionen in den Bereichen der juristischen und polizeilichen Zusammenarbeit, sowie auch in den Bereichen Asyl und Migration geführt. Das Europäische Parlament wird zukünftig  mehr Mitentscheidungsmacht in den Bereichen Justiz und innere Angelegenheiten  haben. Gleichzeitig allerdings hat seit 2001 die Priorisierung von Sicherheitsinteressen Grundrechte, ebenso wie den Umgang mit dem Schutz von Flüchtlingen und MigrantInnen in Gefahr gebracht.

Die Erweiterung der EU gibt dem Anliegen des Menschenrechtsschutzes innerhalb der EU zusätzliche Dringlichkeit. Die Annahme der Charta der Grundrechte und ihre Aufnahme in den  Verfassungsentwurf unterstreichen die Absichtserklärung-en der EU zum Schutz der Menschenrecht.  Aber dies allein stellt nicht die wirksa-me Überwachung ihrer Einhaltung sicher.

Das Europäische Parlament sollte gewährleisten, dass:

· effektive Mechanismen der Beobachtung und Rechenschaftspflicht eingeführt werden, die die Einhaltung von menschenrechtlichen Höchststandards  innerhalb der EU sicherzustellen.

· das gemeinsame Asylsystem der EU fest in den Prinzipien des internationalen Flüchtlingsrechts und internationaler  Menschen-rechtsstandards verankert ist.

· die Charta der Grundrechte verbindliches Recht wird, die Rechte aller in der EU lebenden Menschen ohne Ansehen der Perosn garantiert und vor dem Europäischen Gerichtshof und nationalen Gerichten voll einklagbar wird.

Menschrechte in der Welt

Die EU hat sich verpflichtet, den Schutz und die Realisierung der Menschenrechte und demokratischer Werte weltweit zu verwirklichen. Um dieser Verpflichtung gerecht zu werden, bedarf es einer kohärenten Außen- und Sicherheitspolitik, die von internationalem Recht geleitet ist. Sie muss außerdem mit dem Handeln der Gemeinschaft in den Bereichen der auswärtigen Hilfe und der Zusammenarbeit mit Drittstaaten übereinstimmen. In einer Zeit, in der der EU umwälzende Veränderungen bevorstehen, scheint sie es allerdings zunehmend schwieriger zu finden, eine starke und wirkungsvolle Menschenrechtsagenda zu verfolgen.

Die Umsetzung der Menschenrechtspolitik, verlangt eine effektive Anwendung der Menschenrechtsinstrumente innerhalb der EU. Dies schließt die Menschenrechts-klausel in Vereinbarungen mit Drittstaaten und die Leitlinien zur Todesstrafe, der Folter, den Dialogen zu Menschenrechten sowie Kindern und  bewaffneten Konflikten ein. Gleichzeitig müssen Menschenrechte und Konfliktprävention  alle Bereiche der Außenpolitik durchdringen. Schließlich müssen beim „Krieg gegen den Terror“ alle Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit auf Garantien zum Schutz von Menschenrechten fußen, insbesondere für  Menschenrechts-verteidigerInnen. In die Sicherheitsstrategie der EU, die zur Zeit entwickelt wird, sollte die Kontrolle von Kleinwaffen einbezogen werden. Sie sollte außerdem die Bedeutung der Wahrung des Rechtsstaates für die Verhütung von Konflikten konkretisieren, wobei in erster Linie besonders verwundbaren Bevölkerungs-gruppen wie Kindern und Frauen Beachtung geschenkt werden muss. 

Als  zunehmend bedeutendere internationale Akteurin hatdie EU  einen wesentlich Beitrag im Kampf gegen Armut und soziale Ungerechtigkeit zu leisten, der Hand in Hand geht mit der  Förderung von Menschenrechten und Demokratisierung und der Schaffung einer gerechteren Weltordnung durch verantwortliches globales Regierungshandeln. Dazu bedarf es einer umfassenden Strategie für nachhaltige Entwicklung, welche Menschenrechte, Wirtschaft, Umwelt und die soziale Dimension berücksichtigt.

Das Europäische Parlament sollte sicherstellen dass

· die EU zu ihrer Stärke eines gemeinsamen Handlungswilens zurückfindet, der für die wirksame Durchsetzung von Menschen-rechtszielen als Kernanliegen der gesameten Aussenpolitik  not-wendig ist. 

· effektive Mechanismen eingeführt werden, die die Erfüllung von  Menschenrechtsverpflichtungen in EU Abkommen mit Drittstaaten kontrollieren und fördern.

· der Menschenrechtsschutz tatsächlich zur Querschnittsaufgabe in allen Bereichen der EU Aussenbeziehungen wird und die menschenrechtlichen Auswirkungen der eigenen Politik regel-mässig evaluiert werden.

· Der Menschenrechtsschutz in den Mittelpunkt von Anstrengungen zur Konfliktprävention und –lösung gerückt wird.

Für eine gestärkte Menschenrechtsarbeit des neuen Europäischen Parlaments 

Das Europäische Parlament ist seit jeher für die Einhaltung der von Menschen-rechte eingetreten. In den meisten menschenrechtsrelevanten Bereichen ist die Kompetenz des Europäischen Parlament nach wie vor eher politischer als formaler Natur. In der Legislaturperiode von 1999 – 2004 hat das Europäische Parlament begonnen, seine Kernfunktion gegenüber dem Rat und der Kommission wahrzumenehmen: diese nämlich zur Rechenschaft zu ziehen, auf welche Weise sie die EU Menschrechtspolitik umsetzen. Allerdings fehlten ihm die Struktur und die Ressourcen, die notwendig wären, um dies noch effektiver zu tun.

Wenn es seiner Verantwortung gerecht werden will, wird das Europäische Parlament in der kommenden Legislaturperiode seine Kapazitäten ausbauen müs-sen, um mehr Kohärenz, Transparenz und Rechenschaftspflicht in die Menschen-rechtsbemühungen der EU zu bringen. Auf diese Weise kann es die Kluft zwischen Anspruch und politischer Wirklichkeit in der europäischen Menschenrechtspolitik verringern. Es wird dadurch die Legitimität  und Kraft aller EU Aktionen zur För-derung der Menschenrechte stärken – sowohl innerhalb der EU, als auch weltweit.

Das Europäische Parlament sollte seine Strukturen und Möglichkeiten bezüglich der Menschenrechte stärken:

· Eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen, die mit Menschenrechten zu tun haben (Außenpolitik, Bürgerrechte, Entwicklung, Frauenrechte), ist notwendig, um die Kohärenz der EU Menschenrechtspolitik zu fördern.

· Der (aller Voraussicht) wieder eingesetzte Unterausschuss für Menschenrechte des Auswärtigen Ausschusses muss zum Knotenpunkt für Menschenrechtsbelange in allen Bereichen der  EU Außenbeziehungen agieren.

· Die Verwaltung des EP muss so gestärkt werden, dass sie die  Menschenrechtsbemühungen des EP in allen Bereichen (wirksam und nachhaltig) unterstützt.

In der Hoffnung auf eine Erweiterung und Vertiefung des Dialogs zwischen dem Europäischen Parlament und der Zivilgesellschaft bieten die NGOs, die zu Menschenrechten, Demokratisierung and Konfliktprävention arbeiten, dem  neuen Europäische Parlament und allen seine Mitglieder ihre volle Zusammenarbeit an. Damit verfolgen wir zwei untrennbar verbundene Ziele: einerseits, die EU zu einer wirkungsvollen Motor für die positive Veränderung der Welt zu machen und gleichzeitig die Einhaltung der Grundrechte im Innern zu gewährleisten.

Kontake innerhalb des Netzwerk der NGOs für Menschenrechte und Demokratie:

Amnesty International amnesty-eu@aieu.be
FIDH  fidh.bruxelles@skynet.be
Open Society Institute osi-brussels@osi-eu.org
 Soziales 


Wahlen zum Europäischen Parlament 2004: Was wollen soziale NGOs von den Mitgliedern des Europäischen Parlaments?


Die Plattform der Sozialen Europäischen NGOs (Sozialplatform) wurde 1995 gegründet und vereint fast 40 Europäische Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Verbände und Netzwerke, die sich für eine integrative  Gesellschaft und die Förderung der sozialen Dimension der Europäischen Union einsetzen.

Die Mitglieder der Sozialplatform repräsentieren tausende von Organisationen, Vereinen und Freiwilligengruppen auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene, welche wiederum die Interessen eines breiten Spektrums der Zivilgesellschaft vertreten. Dies beinhaltet Organisationen von Frauen, älteren Menschen, Menschen mit Behinderungen, Arbeitslose, Menschen, die von Armut betroffen sind, schwule und lesbische Menschen, junge Menschen, Kinder und Familien. Zu den Mitgliedsorganisationen gehören auch solche, die für soziale Gerechtigkeit, Obdachlosigkeit, lebenslanges Lernen, Gesundheit und reproduktive Rechte, sowie gegen Rassismus arbeiten.

Mehr Informationen unter: www.socialplatform.org
2004-2009: Welches sind die wesentlichen politischen Herausforderungen?

Die nächsten fünf Jahre stellen eine entscheidende Zeit für die Zukunft Europas dar: Es wird während dieser Zeit eine der Hauptherausforderungen sein, den BürgerInnen zu zeigen, wie die Europäische Union für sie arbeiten kann,. Als VertreterInnen der BürgerInnen spielen die Mitglieder des Europäischen Parlaments eine zentrale Rolle bei der Konstruktion einer Union die die Interessen ihres Volkes an oberster Stelle ansiedelt.

Dieses Dokument enthält einige Anregungen von sozialen NGOs auf EU Ebene, , um das Engagement  der KandidatInnen für ein sozial gerechtes und integratives Europa zu testen. Wir wollen einige  Beispiele für Strategien und Themenbereichen geben, zu denen Ihr Fragen stellen und mit welchen Antworten Ihr rechnen könnt.

Dies sind nur einige wenige Ideen – die Mitglieder der Sozialplatform haben ihre eigenen Prioritäten für die EU Wahlen zusammengetragen, die detailliertere Informationen zu den jeweils spezifischen Fragenbereichen zur Verfügung stellen.

Ein „Soziales Europa“ aufbauen

Die Sozialplatform erwartet von den Mitgliedern des Parlaments die Förderung einer Vision von Europa, die mehr beinhaltet als lediglich ökonomisches Wachstum. Ökonomisches Wachstum alleine führt nicht automatisch zu einer gesunden Gesellschaft und die EU sollte ihre Wirtschaftspolitik mit Strategien und Maßnahmen in Einklang bringen, die soziale Ausgrenzung und Diskriminierung bekämpfen.

Man kann durchaus der Meinung sein, Sozialpolitik als solche solle hauptsächlich auf nationaler Ebene behandelt werden. Unabhängig davon ist es aber wichtig, sich in diejenigen politischen Bereiche einzubringen, die auf europäischer Ebene entschieden werden. Alle Bereiche der EU Politik (beispielsweise die Wettbewerbs- und Binnenmarktpolitik) wirken sich auf das soziale Feld aus. EU Regierungen vereinbaren häufig informelle Abkommen für die beste Politik in verschiedenen Bereichen, so z.B. im Sozialschutz. NGOs müssen wissen, was auf EU Ebene gesagt und getan wird. Sie müssen die Mitglieder des Europäischen Parlaments zur Förderung einer EU drängen die sicherstellt, dass die politischen Maßnahmen positive soziale Auswirkungen haben. 

Frage: Was für ein Europa werden sie fördern?

Frage: Unterstützen Sie das Europäische Sozialmodell – die Kombination einer starken Wirtschaft mit einem hohen Niveau von sozialen Rechten und Sozialschutz?

Frage: Fühlen Sie sich der Umsetzung der in Lissabon vereinbarten Ziele verpflichtet?

Hier einige spezielle Themen, zu denen Fragen bezüglich der Politik für die nächsten fünf Jahre gestellt werden können:

· Die Förderung der sozialen Elemente der Strategie von Lissabon. In 2000 einigten sich die EU Regierungschefs in Lissabon auf eine EU Strategie für die Jahre 2000 bis 2010, „mit deren Hilfe die EU zur weltweit dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Wirtschaft entwickelt werden soll. Im Sinne dieser Strategie treibt eine starke Wirtschaft die Schaffung von Arbeitsplätzen voran und fördert soziale und ökologische Maßnahmen, welche wiederum eine nachhaltige Entwicklung und sozialen Zusammenhalt gewährleisten.“ Dies beinhaltet eine Politik des Kampfes gegen soziale Ausgrenzung. Dennoch ist vier Jahre später deutlich, dass viele der führenden Verantwortlichen davor zurückschrecken, die sozialen Teile der Strategie umzusetzen. Im Frühjahr 2005 wird der Zwischenbericht zur Lissabon-Strategie vorgelegt werden. Die die Mitglieder des Europäischen Parlaments haben dann die Aufgabe, die Regierungen dafür in die Pflicht zu nehmen sicherzustellen, dass Europa nicht auf ein Wirtschaftswachstum um jeden Preis setzt,  sondern auf ein integratives Wirtschaftswachstum . Es muss  von Maßnahmen begleitet werden, die gewährleisten, dass alle an ihm teilhaben können

· Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten EU-weite Hauptziele zur Verringerung von Armut und sozialer Ausgrenzung, sowie entsprechende sich aus diesen ergebende Ziele benennen und fördern.

· Während der vergangenen fünf Jahren wurde in der EU bindende Gesetzgebung verabschiedet, welche die Diskriminierung am Arbeitsplatz auf Grund von Alter, sexueller Orientierung, Religion, Glauben oder Behinderung, und rassistische Diskriminierung sowohl am Arbeitsplatz, als auch in anderen Bereichen des Lebens, wie z. B. im Bildungsbereich, beim Sozialschutz usw. verbietet. Dies stellt einen signifikanten Fortschritt dar. Dennoch bleibt hier noch viel zu tun und Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten sich für ein weitergehendes Anti-Diskriminierungsgesetz für alle Bereiche des Lebens einsetzen.

· Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten aktiv weitere Schritte unterstützen, die eine starke Gleichberechtigungspolitik voranbringen. Das neu gewählte Europäische Parlament sollte sich darüber hinaus Regeln geben, nach denen Frauen und Männer in gleicher Zahl Vorsitzende seiner eigenen Ausschüsse, ebenso wie der internen Parlamentsgremien sind.

· Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten auf eine eine starke politische Haltung des Parlaments hinarbeiten, die in Bezug auf  die Behandlung der Fragen von Migration und Integration das Hauptaugenmerk auf  die Rechte dieser Personen legt und die volle Integration von MigrantInnen unterstützt. In Zeiten, in denen die Regierungen Migrationspolitik vor dem Hintergrund von Sicherheitsaspekten behandeln , spielen Mitglieder des Europäischen Parlaments eine wesentliche Rolle dabei, sich für den Respekt der Menschenrechte stark zu machen.

· Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten eine faire Reform der Sozialschutzsysteme unterstützen (Rentenreform, Pflege- und Langzeitpflege für Ältere, soziale Einbeziehung), die angemessenen Schutz garantieren.

· Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten eine Politik fördern, die nachhaltige Entwicklung unterstützt und auf den drei Säulen von sich gegenseitig stärkender Sozial-, Umwelt- und Wirtschaftspolitik aufbaut. Dies meint auch, dass Regierungen sich verpflichten, in nachhaltige Waren und Dienstleistungen zu investieren.

· Private Unternehmen spielen eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, eine sozial gerechte Gesellschaft zu erreichen. Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten eine Führungsrolle bei der Förderung von verbindlichen EU Regeln für die soziale Verantwortung von Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) übernehmen. Dies gilt insbesondere für Regeln, die Unternehmen dazu veranlassen, eine CSR Politik/Strategie zu verkünden und jährlich zu berichten, wie sie diese innerhalb ihres gesamten Unternehmens anwenden.

· Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten sich an der Debatte um Dienstleistungen von Allgemeinem Interesse engagieren und die Entscheidungsträger daran erinnern, dass soziale Dienstleistungen mitbedacht werden müssen, wenn Regeln festgelegt werden. Wettbewerbs- und Binnenmarktsregeln sollten auf eine Weise entworfen werden, die mit den Aufgaben der sozialen Dienstleistungen kompatibel ist.

Mitglieder des Europäischen Parlaments können auch dann eine Politik fördern, die positive Auswirkungen im sozialen Bereich hat, wenn sie nicht in dem Ausschuss sitzen, der sich direkt mit Beschäftigung und Sozialpolitik befasst. Beispielsweise können Mitglieder des Europäischen Parlaments, im Ausschuss für Wirtschaft und Währung darauf bestehen, dass die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf die soziale Integration  bedacht werden müssen. Da soziale Ausgrenzung  ein multidimensionales Problem ist, wirken sich viele Politikbereiche auf sie aus – die Förderung der sozialen Eingrenzung hat auch zu tun mit hochqualitativer Pflege, lebenslangen Möglichkeiten des Lernens, kulturellen Möglichkeiten und dem Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen (z.B. Verkehr, Elektrizität usw.). Anti-Diskriminierung muss auch in diesen Bereichen gefördert werden.

Mitglieder des Europäischen Parlaments können auch durch ihre Teilnahme an parteiübergreifenden Arbeitsgruppen zu verschiedenen Fragenkomplexen Themenbereiche unterstützen. Ebenso können sie dies durch gezielte Fragen an die Europäische Kommission und den Europäischen Rat zu bestimmten Politik- und Verfahrensbereichen, durch die Unterstützung von Resolutionen und durch die Bereitstellung von  wertvollen Informationen für Wahlkreise usw. erreichen.
Geld

· Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten dafür arbeiten, dass die zukünftigen Strukturfondsprogramme 2007 – 2012 von der EU Strategie der sozialen Integration  geleitet werden und zugänglich für NGOs sind, die im Kampf gegen Armut und Ausschluss aktiv sind.

· Ein signifikanter Teil des EU Haushalts sollte im Sinne der sozialen Ziele (sozial integrative Programmen und Anti-Diskriminierung), und der Förderung von Solidarität zwischen ärmeren und reicheren Teilen der Europäischen Union bereitgestellt werden. Dies ist ganz besonders wichtig während des ersten Jahrs der Amtszeit der neuen Mitglieder des Europäischen Parlaments in 2005, wenn die EU ihre haushaltstechnischen Prioritäten für die Periode von 2007-2013, die so genannten „Finanziellen Perspektiven“, beschließt. Das Parlament und der Rat haben gleichviel Macht über den Haushalt, so dass das Parlament einen wirklichen Einfluss auf die finanzielle Planung der EU und die jährlichen Haushalte haben kann.

Frage: Werden Sie in Abstimmung mit den Finanziellen Perspektiven die Bereitstellung bedeutender Budgets für soziale Ziele fördern?

Demokratie und Partizipation

· Sicherstellen, dass die BürgerInnen in der EU Politik ein Mitspracherecht haben.
Mitgliedern des Europäischen Parlaments kommt bei der Förderung von Offenheit und Transparenz im Bereich der Entscheidungsfindungen eine ebenso zentrale Rolle zu, wie bei der Forderung nach der Gewährleistung des Zugangs von BürgerInnen zu Informationen, die es ihnen erlauben an Entscheidungen teilzuhaben.

· Der Zivilgesellschaft eine Stimme geben
Mitglieder des Europäischen Parlaments können viel dafür tun, dass die Stimme der Zivilgesellschaft (die Millionen von BürgerInnen in ganz Europa repräsentiert) bei den Europäischen EntscheidungsträgerInnen gehört wird. Sie können sich zu Treffen mit Organisationen der Zivilgesellschaft bereit erklären, die Aussagen von NGOs und anderen Organisationen der Zivilgesellschaft ernst nehmen, Gastgeber für Zusammenkünfte sein, die von NGOs organisiert werden,  und die Ansichten von NGOs in Sitzungen der Ausschüsse und anderen Sitzungen unterstützen. Sie können darüber hinaus in ihren  Haushaltsentscheidungen die Unterstützung für NGOs sicherstellen.


Frage: Wie werden Sie dafür sorgen, dass Europa demokratischer wird?

Frage: Werden Sie die Partizipation von VerterterInnengruppen, inklusive NGOs, an Entscheidungen unterstützen, indem Sie sich deren Anliegen anhören und ihre Finanzierung unterstützen?

Verfahren

· Sicherstellen, dass unterschiedliche EU Politiken dieselben Ziele unterstützen. Die Sozialplatform setzt sich für mehr „zusammenhängende Festsetzung von Richtlinien“ in der EU ein, was insbesondere bedeutet, dass die Wirtschaftspolitik mit den sozialen und umwelttechnischen Zielen vereinbar sein muss. Mitglieder des Europäischen Parlaments sollten darauf drängen, dass sich der Europäische Rat zu einer größeren Kohärenz innerhalb der Richtlinienfestsetzung verpflichtet, und die Kommission auffordern, diese durch bessere Verfahren sicherzustellen. Das Europäische Parlament sollte außerdem überlegen, wie eine gute Maßnahmenkoordination innerhalb unterschiedlicher Ausschüsse gewährleistet werden kann.

Frage: Was werden Sie tun, um bei der Festsetzung von Richtlinien die Kohärenz zu verbessern?

Für detailliertere Informationen zu den unterschiedlichen Bereichen bitte die verschiedenen Manifeste/Wahlprotokolle der einzelnen Mitglieder der Sozialplatform konsultieren

Die „Civil Society Contact Group“



Internetseite: www.act4europe.org
1. Social Platform

Die Social Platform (Plattform der Europäischen Nichtregierungsorga-nisationen im sozialen Bereich) ist eine Bündnis von 39 Europäischen Nichtregierungsorganisationen, Vereinen und Netzwerken, die im sozialen Bereich arbeiten und die Interessen eines breiten Spektrums der Europäschen Zivilgesellschaft vertreten. Die Plattform setzt sich zusammen aus Vereinigungen von Organisationen, die Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Arbeitslose, Menschen, die in Armut leben, Schwule, Lesben, junge Menschen, Kinder und Familien vertreten, darunter auch Mitgliedsorganisationen, die soziale Dienste anbieten oder zu sozialen Themen, wie bspw. sozialer Gerechtigkeit, Obdachlosigkeit, lebenslangem Lernen, Gesundheit und Rassismus, arbeiten.

Kontakt: www.socialplatform.org 

2. Green 8

Die informelle Plattform der Nichtregierungsorganisationen des Umweltbereichs, Green 8 genannt, besteht aus dem European Environmental Bureau, Birdlife International (European Community Office), Climate Network Europe, European Federation for Transport and Environment, Friends of the Earth Europe, Greenpeace Europe, International Friends of Nature, und dem WWF (European Policy Office). Green 8 sind in der Contact Group durch das European Environmental Bureau, der größten Föderation ziviler Umweltorganisationen in Europa, vertreten.

Kontakt: www.eeb.org
3. Netzwerk der Nichtregierungsorganisationen für Menschenrechte, Demokratie und Konfliktprävention 

Das Menschenrechtsnetzwerk setzt sich unter anderem aus folgenden Organisationen zusammen: Amnesty International, Coalition for the International Criminal Court, Euro-Mediterranean Human Rights Network, Article 19, Minority Rights Group, European Centre for Common Ground, European Peacebuilding Liaison Office, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights (FIDH), International Federation Terre des Hommes, Open Society Institute, World Organization against Torture (OMCT), World Vision.

Kontakt: www.aieu.be
4. CONCORD

CONCORD ist das Bündnis der Europäischen Nichtregierungsorganisationen für Notfallhilfe und Entwicklung. Sie besteht aus zehn internationalen Netzwerken und 18 nationalen Vereinigungen aus den Europäischen Mitglieds- und den Kandidatenländern. Insgesamt vertritt sie 1200 Nichtregierungsorganisationen. Das Ziel des Netzwerkes ist es, die politischen Aktionen von Nichtregierungsorganisationen im Bereich von Notfallhilfe und Entwicklung auf Europäischer Ebene zu koordinieren und einen Austausch von Informationen sowohl zwischen Nichtregierungsorganisationen, als auch zwischen diesen und Europäischen Institutionen in Gang zu bringen. Ihre Mitglieder sind die 15 nationalen Plattformen der Europäischen Mitgliedsstaaten, die nationalen Plattformen von Malta, der Slowakei und der Tschechischen Republik, sowie die folgenden zehn Netzwerke: ActionAid Alliance, Aprodev, Caritas Europa, CIDSE, Eurodad, EuronAid, Eurostep, IPPF, Solidar, Terre des Hommes.

Kontaktpersonen: www.concordeurope.org
5. Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

Zur Zeit sind 74 nationale Gewerkschaftsbünde aus einer Gesamtheit von 34 europäischen Ländern, sowie elf europäische Industriebünde Mitglied in der ETUC, woraus sich eine Gesamtzahl von 60 Millionen Mitgliedern ergibt. Andere Gewerkschaftsstrukturen, wie bspw. Eurocadres (Rat der europäischen Fach- und Führungskräfte) und EFREP/FERPA (Europäischer Bund der RentnerInnen und älteren Menschen) arbeiten unter der Schirmherrschaft des Europäischen Gewerkschaftsbundes. Darüber hinaus koordiniert der Europäische Gewerkschaftsbund die Aktivitäten der 39 überregionalen Gewerkschaftsbünde, welche die grenzüberschreitende Gewerkschaftskooperation organisieren. Der EGB ist durch die Europäische Union, durch den Europäischen Rat und durch die EFTA als einzige repräsentative, bereichsübergreifende Gewerkschaftsorganisation auf Europäischer Ebene anerkannt.

Kontakt: www.etuc.org
IV. Kontaktadressen politischer Parteien in der EU

siehe Anhang. Nur in Englisch verfügbar. 

http://act4europe.horus.be/module/FileLib/EPelectionsPartIV-Partycontacts.pdf


















� Wir danken ACAT Deutschland, VENRO und amnesty international Deutschland für ihre Unterstützung bei den Übersetzungsarbeiten.


� Die komplette Liste kann unter: http://www.europarl.eu.int/observers/information.htm abgerufen werden.


� Dies ist eine gekürzte Fassung. Für mehr Informationen setzen Sie sich bitte mit den Grünen 8 in Verbindung. Siehe „Kontakte“ am Ende dieses Abschnitts.


� Aktuelle Hilfestatistiken geben an, dass Bildung und Gesundheit lediglich 6,3% bzw. 4,3% bezogen auf die Gesamtsumme der Hilfe für afrikanische, karibische und pazifische Länder (Cotonou Vertrag) ausmachen.


� Artikel 130U (Artikel 177 im Vertrag von Amsterdam) ist der erste Artikel mit Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit im Vertrag von Maastricht. Es legt die allgemeinen Entwicklungsziele für die Gemeinschaft fest [CEC/CEC, 1992:61]: „Die Gemeinschaft soll die in Artikel 130U genannten Ziele in jenen ihrer Maßnahmen berücksichtigen, die sich wahrscheinlich auf Entwicklungsländer auswirken.“


� Die OECD bietet eine hilfreiche Analyse der Werkzeuge an, die für politische Kohärenz notwendig sind,: Politische Führung, ein strategischer Maßnahmenkatalog, ein zentraler Überblick und Koordinierungskapazitäten, klare Definitionen und gute Analysen, Mechanismen, Strategiekonflikte aufzuspüren und aufzulösen, Beilegung des Gegensatzes von politischen Prioritäten und Haushaltsimperativen, Überprüfungsmechanismen und eine führungsstarke administrative Kultur.


� Zum Netzwerk der Menschenrechts- und Demokratie-NGOs gehören Amnesty International, Christian Solidarity Worldwide, Koalition für den Internationalen Strafgerichtshof, das euro-mediterrane Menschrechtsnetzwerk, Human Rights Watch, Humanist Comitee on Human Rights (das humanistische Komitee der Menschrechte), International Federation for Human Rights (der Internationale Bund für Menschenrechte - FIDH), International Federation of Christian Associations for the Abolition of Torture (der internationale Bund der christlicher Vereine für die Abschaffung der Folter - FIACAT), der internationale Bund Terre des Hommes, International Rehabilitation Council for Torture Victims (der internationale Rat zur Rehabilitierung von Folteropfern - IRCT),  Open Society Institute (Institut für eine offene Gesellschaft), Search for Common Ground (Suche nach gemeinsamem Boden), World Organization against Torture (Weltorganisation gegen Folter - OMCT), World Vision.
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